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Die Stellung der Krau in der Armenpflege.
Von A. Wild, Pfarrer, Mönchallorf.

Der dritte internationale Kongreß für Armenpflege und Wohltätigkeit vom 8.—13.
August 1910 verhandelte über folgende Themata: 1. Die Krankenpflege auf dem Lande;
2. die Unterstützung von Ausländern; 3. die Stellung der Frau in der Armenpflege und
4. die Unterstützung von Witwen mit Kindern. Zu allen diesen Fragen waren aus den

einzelnen Ländern Spezialberichte eingelangt, am meisten zur Frage der Stellung der Frau
in der Armenpflege (I-o rôls às la ksmrns àans l'assistanos), worüber nun hier kurz
referiert werden soll. 13 Länder (Amerika, Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich,

Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Rußland, Schweden und die Schweiz)
berichteten zum Teil sehr ausführlich und erschöpfend über die Tätigkeit der Frauen in der
Armen- und Wohlfahrtspflege. Der Vizepräsident des Kongresses, Stadtrat Dr. Münsterberg

in Berlin, faßte diese einzelnen Berichte in einen Generalbericht zusammen und trug
ihn am Kongreß selbst vor. Gedruckt ist er zurzeit noch nicht. Versuchen wir also selbst
einen Überblick über die einzelnen Bestrebungen zu geben.

l. In den Vereinigten Staaten von Amerikas gehören dem großen nationalen
Armenpflege-Kongreß (tks National Oonksrenes ok Oüaritiss anck Oorrsetiov) 416 Frauen
an gegen 500 Männer, im Komitee sitzt 1 Frau. Die Stats Hoards (Aufsichtsbehörden
über die öffentlichen und privaten Anstalten) haben in 10 Staaten Frauen unter ihren
Mitgliedern. In verschiedenen Staaten, so Indiana, Massachusetts und New S)ork sind Frauen
Leiterinnen von öffentlichen Anstalten für Frauen und Mädchen. In der privaten
Wohltätigkeit treten die Frauen noch mehr hervor. Von den 203 Settlements (Niederlassungen
von Angehörigen der gebildeten und wohlhabenden Klassen unter dem unbemittelten Volke
zu ihrer soziale» Hebung) sind 124 reine Frauen-Settlements. Von 250 Privat-Wohl-
tätigkeitsgesellschaften (Obaritz' Organisation Sooiotiss) beschäftigen 136 weibliche Sekretäre.
Gemeinde-Tuberkulosepflegerinnen zc. haben verschiedene Gesellschaften in der Zahl von 1334
in ihrem Dienst. Philanthropische Frauenvereine zählte man im Jahr 1908: 4364 mit
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300,000 Mitgliedern. Die Wohltätigkeitsschulen in New Aork, Boston, Chicago und

St. Louis hatten 1007—08 46 weibliche Lektoren und 001 Studentinnen.
2. In Belgien') besorgen die offene Armenpflege die Bureaux ds kisnkaisarios,

die aus 5gliedrigen vom Gemeinderat gewählten Kommissionen bestehen. Die Mitglieder
dieser Kommissionen sind ausschließlich Männer. In größeren Ortschaften sollen von den

Bureaux nach dem Gesetze zur Armenunterstützung domitss ds dlmrito eingesetzt werden,
und einige solche bestehen nun auch aus weiblichen Mitgliedern. 4577 Anstalten (von
6400 wohltätigen Werken und Institutionen in Belgien) sind für Frauen bestimmt oder

durch sie geleitet, darunter 1031 Staatsanstalten. Es sind das Krippen, Kindergärten,
Kleinkinderbewahranstalten, Waisenhäuser, Entbindungsanstalten, Kinderspitäler, Nekonvales-

zentenheime für Kinder, Anstalten für zurückgebliebene, anormale, idiotische, epileptische

Kinder, Sonntagsschulen, Patronage-Werke für junge Mädchen. Armenbeherbergung und

Unterstützung, Unterstützung durch Arbeit, Armenhäuser und Altersasyle, Krankenanstalten,
Dispensaires, Asyle für Rekonvaleszenten, Anstalten für Unheilbare, Asyle für Geisteskranke

und Epileptische, Anstalten für Taubstumme und Blinde, Fürsorge für entlassene

Gefangene, Zufluchtshäuser?c. Auch die zwei staatlichen Mädchenerziehungsanstalten stehen

unter Leitung von katholischen Schwestern. In einigen der 14 Ncmts ds pists (Leihhäuser)
sind Frauen angestellt. Eine große Frauenunterstützungsgesellschaft, das Pendant zum
Vinzenz-Verein, ist die L.rodius8ooiation des vamss ds dbarits äo In Mssrieords mit 64
Komitees und 1200 Mitgliedern. Sie läßt durch ihre Mitglieder die Armen, hauptsächlich

arme kinderreiche Witwen, besuchen und unterstützen. Die Frauen äs l'dsuvrs du Nantsau
äs Lt. Nurtiu nähen Kleider für Arme und lassen sie durch die Pfarrämter verteilen. —
Der belgische Bericht postuliert schließlich Zentralisation der Privat-Wohllätigkeit und eine

bessere gesetzliche Grundlage.
3. In Dänemarks hat die Frau seit 1908 unter gewissen Bedingungen das

Wahlrecht und kann auch in den Gemeinde- und Departementsrat gewählt werden. Das
Armengesetz gibt übrigens auch der Armenoerwaltung das Recht, zur Überwachung der

Armen passende Männer und Frauen zu ernennen. Wählbar sind Frauen ferner in den

Vormundschaftsrat für die straffällige und verlassene Jugend. Ein Gesetz von 1905 sieht
die Errichtung von staatlichen Kinder-Beobachtungs- und Erziehungsanstalten und Krippen
vor, in denen Frauen tätig sein können. Sie nehmen Teil an den kommunalen
Hilfskassen, die die Aufgabe haben, unterstützungsbedürftige Personen vor der Almosengenössig-
keit zu bewahren. 1908 saßen 2500 Frauen in der Verwaltung dieser Kasse», mancherorts
präsidieren sie sie. An der Verwaltung der Arbeitslosenkassen können sie ebenfalls
teilnehmen. Die Fabriketablissemente mit ausschließlich weiblichen Arbeitern unterstehen einer

Fabrikinspektori». Das städtische Arbeitsnachweisbureau, weibliche Abteilung, für Kopenhagen

führen Frauen. In großer Zahl und in den verschiedensten Stellungen sind sie

vorhanden in den Anstalten für Idioten, Geisteskranke, Blinde und Taubstumme. — Unter
den privaten Frauenhülfsgesellschaften ist in erster Linie zu nennen die Hülfsgesellschaft

von Kopenhagen, sodann ähnliche Gesellschaften in andern Städten. Die kirchliche Armenpflege

in Kopenhagen und Friedrichsberg hatte 1908 in 52 Sektionen 32 Diakonissen und

30 Wärterinnen, außerdem 604 freiwillige Helferinnen. Auch die Heilsarmee befaßt sich

mit Armen- und Krankenpflege, 144 weibliche Offiziere sind darin tätig, sie unterhält ein

Zufluchtshaus für Frauen, 4 Krippen und das Schlammwerk. Die Fürsorge für die
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Blinden, Taubstummen und Krüppel ist ausschließlich oder teilweise Sache der Frauen.

In der Kinderfürsorge nehmen sie eine dominierende Stellung ein. In ganz Dänemark

gibt es 282 Institutionen, die im Mittel für 15,472 Kinder sorgen. Bei der Verwaltung
der verschiedensten Gesellschaften, die Kinderfürsorge zum Zwecke haben, sind Frauen
beteiligt und ebenso, wo es sich nm Unterstützung von armen, gefallenen und aus dem

Gefängnis entlassenen Frauen handelt, sowie um alleinstehende Mädchen und Frauen, Witwen
und Wöchnerinnen. Das dänische Diakonisseninstitut zählt 315 Schwestern, die in der

Armenkrankenpflege und in verschiedenen Anstalten tätig sind. Das Note Kreuz hat 55

Krankenpflegerinnen. 562 Gesellschaften zu Stadt und Land haben 62(1 Krankenpflegerinnen
in ihrem Dienst — Der Bericht konstatiert schließlich, daß der Feminismus in den letzten

Jahren in Dänemark große Fortschritte auf allen Gebieten gemacht habe, namentlich schätzenswert

sei aber die Mithülfe der Frau auf dem philanthropischen Gebiete. Eine
philanthropische Schule für Männer und Frauen wäre jedoch dringend nötig; die Jugend, namentlich

die weibliche, sollte für die philanthropischen Werke interessiert werde». (Fortsetzung folgt.)

Bern. Ueber die Verpflegung der Unterstützten sprechen sich die Armeninspektoren

in ihren Jnspcktionsberichten im großen und ganzen günstig aus. Die von ihnen

vorgenommene Nachschau an Ort und Stelle hatte in den meisten Fällen ein zufriedenstellendes

Ergebnis. Die große Mehrzahl der Unterstützten hat sich einer guten bis sehr

guten Verpflegung zu erfreuen. Es sind Ausnahmen, wenn in den Spezialberichten die

Pflege als ungenügend bezeichnet wird. Meistens heißt es: Verpflegung „gut", „befriedigend",

„gibt zu keinen Bemerkungen Anlaß". Nicht selten lautet bei einem Kinde der

Bericht: „Wird gehalten wie ein eigenes Kind". Der Inspektor eines großen Kreises gibt
sein Urteil dahin ab: „Die Verpflegung der Unterstützten, besonders der Kinder, darf im
allgemeinen eine gute genannt werden, in einzelnen Gemeinden sogar eine sehr gute. Das
Verständnis und der gute Wille haben seit Inkrafttreten des gegenwärtigen Armengesetzes
entschieden zugenommen." In ähnlicher Weise äußern sich auch andere Inspektoren. Fälle,
wo wegen mangelhafter Pflege, roher Behandlung, Ueberschreitung des Züchtigungsrechtes
eingeschritten und Pfleglinge ihren Pflegern weggenommen und anderswo untergebracht
werden müssen, kommen nur selten vor. Immerhin kommen solche noch vor. Ein Inspektor
berichtet sogar von mehreren solchen Fällen, die letztes Jahr in seinem Kreise zu verzeichnen

waren. Man scheint es mitunter noch zu wenig ernst zu nehmen mit der Wahl der Pflegeorte.

Ein Inspektor schreibt in seinem Jnspektionsberichte: „Etwas, das mir schon mehr
als einmal zu Klagen und zu unliebsamem Einschreiten Anlaß gab, ist die oberflächliche

Art, wie oft Kinder verkostgeldet werden. Es gibt Behörden, die das ernst nehmen und
sich Mühe geben, wirklich gute und passende Pflegcorte ausfindig zu machen. Aber dann
kommen auch wieder andere Fälle vor, wo die Behörden ihre Pflicht getan zu haben glauben,
wenn so ein Kind nur untergebracht ist. Ueber das Wo und das Wie machen sie sich

kein Kopfzerbrechen und namentlich auch keine Gewissensbedenken." Hoffen wir, daß solche

Erscheinungen immer seltener werden!

Die von den Armeninspektoren bei Anlaß der Hausinspektionen vorgenommene Nachfrage,

wie viele Pflegekinder sich im Besitze von Sparheften oder Sparkassabüchlein
befinden, ergab gegenüber dem Vorjahre wieder eine erfreuliche Zunahme. Die Zählung

ergab 993 solcher Kinder (1998: 951). Die Kassaguthaben waren bei 963 Kindern
angegeben (1998: 919) und beliefen sich auf 31,691 Fr. (1998: 25,511 Fr.). Bei den

übrigen 39 Kindern waren die Guthaben nicht angegeben (1998: 4l). Diese stetige

Zunahme der Pflegekinder, die sich im Besitze von Sparheften befinden, ist ein erfreulicher
Beweis, daß immer mehr Pflegeeltern es sich zur Pflicht machen, die Spargelder ihrer
Pflegekinder zinstragend anzulegen, was nicht wenig dazu beitragen wird, in den letztern
den Sparsinn zu wecken.

Was das Patronat betrifft, so läßt die Durchführung und Handhabung desselben


	Die Stellung der Frau in der Armenpflege

